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eilage zum Halleichen Tageblatt
Mittwoch den 30 December 1874

Nie beiden Gertruden
Von M Ries er

Fortsetzung,

Fräulein v Wenden erbat sich bn Tische die Erlaub
niß der Tante am nächsten Morgen ihre Jugendfreundin
bis Harzburg begleiten zu dürfen und da kein Grund vor
handen war dieselbe zu verweigern willigte die Gräfin ein
und zwar um so freundlicher da Gertrud obwohl augen
scheinlich zerjlrent entschieden frischer uno heiterer war als
die Scene am Morgen es hälte erwarten lassen Man
ließ sie auch den Nachmittag ungestört mit der Freundin
allein und Gertrud benutzte diese Zeit zu den nöthigen R ise
vorbereilungen sowie um die Briefe zu schreiben die ihre
Angehörigen einer unbegründeten Angst um ihr Schicksal
überheben sollten

In der Frühe des Morgens verließe die beiden Milch
schwestern Schloß Wallburg in einem Wagen der Gräfin
der da Fräulein am Abend wieder zurückbringen sollte
Unterwegs war Gertrud v Wendm lustig bis zum Ueber
muth denn in jedem stillen Augenblicke waren die Mah
nungen des Gewissens zu unbehaglich vernehmbar

Mit komischen Schrecken sah sie auf ihre Hände deren
Aussehen zu wenig die geübte Dienstmagd bekundete Zwar
waren sie obwohl edel und schön geformt etwas groß für
eine Damenhand Das Führen des Ruders und des Zügels
sowie manche unaristokralifche Arbeit hatten sie zu kräftig
entwickelt und daheim waren sie auch der Luft und Sonne
meist ungeschützt ausgesetzt gewesen J tzt war ihr der Hand

schuhzwang nicht erlassen worden darum hatte die Haut
eine Weiße und Zartheit gewonnen die für den gegenwär
tigen PUn störend war Lachend bot Gertrud die Hände
den Sonnenstrahlen dar und rieb sie dazwischen roth um
ihnen die erwünschte Härte und braune Farbe zu geben
aber sie brachte dadurch nur wunde Stellen auf der Haut
hervor

Nun die Reise wird ihre Wrkung thun, sagte sie
sich zum Trost und ich will schon Sorge lrageu daß der
Invalide mir nicht gleich zu sehr auf die Finger sieht

Im Gasthose wo man abstieg wechselten die beiden
jungen Mädchen ihre Kleider Die in ein Landmädchen
verwandelte Baronesse küßte die Freundin zum Abschied und
suchte deren Bangigkeit und die Mahnungen im eigenen
Innern durch fröhliche Scherze zu bannen Dann be ab
sie sich in das bescheidene Absteigequartier wo sie ihren
Reisebegleiter treffen sollte

Gertrud Reimann blieb den Tag über zitternd und
thränenvoll in dem vornehmen Gasthose Gegen Abend
beauftragte sie verabredetermaßen eine Dienerin desselben
dem Kutscher aus Wallburg zu sagen er solle ohne sie zu
rückfahren und der Gräfin den Brief übergeben welchen sie
dem Mädchen einhänvigte Sie selbst begab sich dann auf
daS Postamt Mit dem nöthigen Gelde und der Anweisung
wie sie die Rückreise in die Heimath am schnellsten machen
könnte war sie von der vorsorglichen Freundin versehen
worden Lassen wir sie ihrer Mutter zueilen und begleiten
wir dagegen Gertruv v Wenden auf ihrer abenteuerlichen
Wanderung

Der Anfang derselben war so günstig daß ihr etwas
kecker Muth nur noch mehr dadurch gehoben wurde Sie
fand bei der ersten Nachfrage den Invaliden Hartwig der
bereits seit einigen Tagen auf sie gewartet hatte Er
war ein Mann von einigen fünfzig Jahren groß und
kräftig gebaut Der mit Grau gemischte militärische Schnurr
bart der schlaff herabhängende leere Aermel und der freund
liche treuherzige Blick gewannen schnell die Sympathie des
jungen Mädchens und zerstreuten das unwillkürliche Bangen
mit dem sie an den fremden Führer gedacht halte

Wie wäre es Jungfer Reimann sagt er nach der
ersten Begrüßung und dem kräftigen Handschlag welcher
dieselbe begleitete wenn wir den heutigen Nachmittag noch
benutzten ein Stück Wegs zu wandern Ich habe schon
großes Verlangen zu Frau und Kindern und zu der täg
lichen Arbeit heimzukehren Ihr seht kräftig und frisch aus
als hätte die Reise bis hierher Euch eben nicht müde ge
macht

Freudig willigte Gertrud ein denn sie wünschte ja
nichts sehnlicher als weit fort von der Tante und in der
weiten Welt zu sein Schon die ersten Stunden der Wan
derung Machten die beiden zu den allerbesten Freunden
Gertrud hatte den würdigen Krieger sehr bald vermocht
sie bet ihrem Vornamen zu nennen denn die Anrede
Jungfer Reimann erinnerte sie zu unbehaglich au den Be
trug welchen sie spielte und den sie ihrer aufrichtigen
Natur in muthwilliger Uebereilung nur ausgezwungen hatte
Ihre eifrigen Fragen nach seiner Verwundung und seinen
Erlebnissen im Kriege gewannen völlig sein Herz und gaben
ihm willkommene Gelegenheit von seinen Kciegsthaten zu
reden die schon im Jahre 92 in Frankreich angefangen
hatten Für die ganze Reise ging dem Krieger der Stoff
zur Unterhaltung nicht au Er beschränkte sich aber nicht
aus S Erzählen sondern that auch Fragen an seine junge
Gefährtin Er wußte mehr von ihr als sie dachte sowohl
von ihrer wirklichen Person als von der welche sie vor
stellte und fragte namentlich mit Interesse nach dem alten
Herrn Baron und dessen Kriegsthaten Davon erzählte

denn Gertrud mit höchster Begeisterung und hielt nur manch
mal heimlich erschrocken inne wenn der Name Vater statt
der Herr Baron über die Zunge gleiten wollte Im
Ganzen war der Betrug nicht alljuichwer durchzuführen da
sie ihr ganzes bisheriges Lkben bis auf die letzten sechs
Monate mit Gertrud Reimmann getheilt hatte und deren
Schicksal so gut kannte wie die eigenen Wenn nicht ge
plaudert wurde stimmte Gertrud auch wohl nach alter
Weise die Melodien an die sie sonst daheim gesungen und
ließ dieselben mit frischer Heller Stimme durch Feld und
Wald ertönen

Dies Wanderleben durch Gottes freie Natur mit einem
ihr sympathischen Gefährten diese Freiheit von dem ihr so
lästigen Zwange der Convenienz die durch ihre Erzählung
geweckte Erinnerung an die Heimath hatten für Gertrud
einen Zauber der jedes unbehagliche Bewußtsein ihres ge
wagten Schrittes fast ganz zurückdrängte und ihr Grund
genug gab denselben vor ihrem Gewissen zu rechtfertigen
Das herrliche Maiwetter und der Frühlingsschmuck welchen
diese Zeit über die Erde ausbreitet ließen auch die flachen
und größtenteils reizlosen Gegenden durch welche die Reise
sie führte lieblich erscheinen und Gertrud erfreute sich
außerdem an allem was sie Neues sah

Fortsetzung folgt,

Handel ud Verkehr
Der Reichs Anzeiger veröffentlicht folgende Be

kanntmachung des Reichskanzlers vom 19 December betr
die Außercourssetzung verschiedener Landes Silber
und Kupfermünzen

Auf Grund der Artikel 8 13 und 16 deS Münzge
setzes vom 9 Juli 1873 hat der Bundesrath die nach
stehenden Bestimmungen getroffen

I Vom 1 Januar 1875 an gelten nicht ferner
als ges tzliches Zahlungsmittel

1 die auf Grund der Zwölftheilung des Vgg Thaler
stückes ausgeprägten Zwei und Vierpfennig Stücke deutschen
Gepräges

2 die Zwei Vier und Achtheller Stiicke kurhesfijchen

3 die ach dem Leipziger oder Torgauer Zwölfthaler
oder Achtzehnguldkn Fuß ausgeprägten sogenannten Kassen
Eindrit el und Zweivrittel Slücke hannoverschen Gepräges

4 nachstehende Silbermünzen schleSwig holsteinischen
nicht dänischen Gepräges Speciesthaler oder 6V Schil

linge schleswlg holstein Courant Speciesthaler oder 4V
Schillinge schleswig Holstein Courant /z Speciesthaler oder
29 Schillinge schlesw Holstein Cour Speciesthaler oder
12 Schillinge schleSwig holstein Courant V Speciesthaler
oder 19 Schillinge schleswig holstein Courant Vi Spe
ciesthaler oder 5 Schillinge schleswig holstein Courant
Speciesthaler oder 4 Schillinge schleswig holstein Courant
V24 Speciesthaler oder 2Vz Schillinge schleswig holstein
Courant Zweisechsling Stück oder 1 Schilling schleswig
holstein Courant

5 nachstehende vor dem Jahre 1849 ausgeprägte
Münzen kurfürstlich oder königlich sächsischen Gepräges

Thaler Stücke Thaler Stücke Sechser Achtpfenniger
Dreier und Einpfenniger in Silber und Dreier in Kupfer

6 die in den Jahren 1828 bis 18Z1 ausgeprägten
Einhunderlkreuzer Stücke und Zehnkreuzer Stücke badischen
Gepräges Es ist daher vom 1 Januar 1875 ab außer
den mit der Einlösung beauftragten Kassen Niemand ver
pflichtet diese Münzen in Zahlung zu nehmen

2 Die im Umlaufe befindlichen im 1 bezeich
neten Münzen werden in den Monaten Januar Februar
und März 1875 von den durch die LandeS Centralbe
hörden zu bezeichnenden Cassen derjenigen Bundesstaaten
welche diese Münzen geprägt haben beziehungsweise in deren
Gebiet dieselben gesetzliches Zahlungsmittel find nach dem
in dem Z 3 festgesetzten Werthverhältnisse für Rechnung
des Deutschen Reiches sowohl in Zahlung angenommen
als auch gegen Reichs beziehungsweise Landesmünzen jedoch

nur in Beträgen von mindestens 12 Pfennigen preußisch
oder 3Vz Kreuzern süddeutsch gleich 19 Pfennigen Reichs
münze oder in einem Vielfachen dieses Betrages umge
wechselt

Nach dem 31 März 1875 werden derartige Münzen
auch von diese Kassen weder in Zahlung noch zur Um
wechselung angenommen

Z 3 Die Einlösung der im 1 bezeichneten Münzen
erfolgt zu dem nachstehend vermerkten festen Werthverhält
nisse die unter Ziffer 1 erwähnten Zweipfennig Stücke zu
l /z Pf Reichsmünze die ebendort aufgeführten Vierpfen
nigstücke zu 3Vg Pfennig Reichsmünze die Zweiheller Stücke
kurhessischen Gepräges zu 1 Psg Reichsmünze die Vier
Heller Stücke kurhess Gepräges zu 3 Pfg Reichsmünze
die Achtheller Stücke kurhess Gepräges zu 6 Pfg Reichs
münze die sogenannten Kassen Eindrittel Stücke zu 1 Mark
15 Pf Reichsmünze die sogenannten Cassen Zweidrittel
Stücke zu 2 Mark 39 Pfg Reichsmünze die Species
thaler oder 69 Schillinge zu 4 Mark 59 Pfg Reichsmünze
die 2/g SpecieSthaler oder 49 Schillinge zu 3 Mark
Pfg Reichsmünze die /z SpecieSthaler oder 29 Schillinge
zu 1 Mark 59 Pfg Reichsmüoze die Vz SpecieSthaler
oder IS Schillinge zu Mark 90 Pfg Reichsmünze die

Vg SpecieSthaler oder 19 Schillinge zu Mark 75 Pfg
Reichsmünze die Speciesthaler oder 5 Schillinge
zu Mark 31 Pjg Reichsmünze die 5 SpecieSthaler
oder 4 Schillinge zu Mark 39 Pfg Reichsmünze die
Vzz SpecieSthaler oder 2 /z Schillinge zu Mark 18
Ps Reichsmünze das Zweisechsling Stück oder 1 Schilling
zu Mark 7 Pfg Reichsmünze die 4 Thaler Stücke
sächsischen Gepräges zu Mark 12 Pfg Reichsmünze
die /4g Thaler Stücke sächsischen Gepräges Sechser zu

Mark 6 Pf Reichsmünze die Achtpfenniger sächsischen
Gepräges zu Mark 8 Ps Reichsmünze die Dreier in
Silber und Kupfer sächsischen Gepräges zu Mark 3
Pfg Reichsmünze die Einpfenntger sächsischen Gepräges zu

Mark 1 Psg Reichsmünze die Einhandertkreuzer Stücke
badischen Gepräges zu 2 Mark 85 Psg Reichsmünze
die Zehnkceuzsr Stücke badischen Gepräges zu Mark
28 /7 Pfg Reichsmünze

s 4 Die Verpflichtung zur Annahme und zum Um
tausch H 2 findet auf durchlöcherte und anders als durch
den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte ingleichem
auf verfälschte Münzstücke keine Anwendung

Von einem österreichischen Loosehändler ist der
Versuch gemacht worden nicht unbedeutende Posten öster

reichischer Creditloose bet welchen die nach dem
Reichsgesetze vom 8 Ju 1871 erforderliche Abstempelung
gefälscht war in Deutschland durch Vermittelung inländischer
Geschäftshäuser in den Verkehr zu bringen Die Fälschung
war in der Art verübt daß von andiren gehörig gestempel
ten Jnhaberpapieren mit Prämien welche in Deutschland
weniger gefragt sind und deshalb ein geringeres Agio ab
werfen die Stempelmarken abgelöst und auf österreichische
Creditloose übertragen die Stempelaufdrücke deutscher Be
hörden aber soweit sie den Rand der Marken Überragleo
nachgeahmt waren

Da der Verkehr mit solchen nicht von den zuständigen
deutschen Behörden abgestempelte Stücken abgesehen
von den etwa verwirkten Strafen des Betruges beziehungs
weise der Urkundenfälschung gemäß H 6 des Reichsge
setzes vom 8 Juni 1871 straffällig ist so ist bei dem An
kaufe ausländischer Jnhaberpapiere mit Prämien und be
sonders beim Bezüge derselben aus dem Auslande Vorsicht
zu empfehlen

Vermischtes
Daß newfoundländer Hunde ein gutes Gedächtniß

habe zeigte sich in einer kürzlich in Königsberg stattgesun
denen Gerichtsverhandlung Jemand hielt sich einen solchen
Hund zur Bewachung seines Gehöfts und zwar den Tag
über an der Kette Eines Tages im Sommer löste der
selbe das Thier von der Kette los um es in einem Gewäs
ser vor dem Thore zu baden Der Hund folgte gutmüthig
wie immer Niemand etwas zu Leide thuend Auf dem
Jahrmarktsplatze angelangt sprang der Hund plötzlich in
langen Sätzen von seinem Herrn fort und ohne Weiteres
aus einen in weiter Entfernung einhergehenden Burschen
los warf denselben nieder und biß ihn so stark daß er
acht Wochen krank darniedergelegen hat Der Eigenthümer
wurde aus dem 367 aä L1 des Strafgesetzbuches weil
er seinen bösartigen Hund frei ohne die erforderlichen Vor
sichtsmaßregeln habe umherlaufen lassen angeklagt und
hierbei sollte er erfahren wie es gekommen daß sein sonst
vollständig gutmüthiger Hund der noch nie einem Menschen
zu nahe gekommen war plötzlich so wüthend geworden
Der vor dem Polizeigerichte als Zeuge erschienene verletzte
Bursche räumte nämlich in dem Termin ein den Hund
längere Zeit vor dem Ueberfall über einen Zaun hinweg
fast täglich gezerrt und mittels einer Stange geprickelt zu
haben während er sich au der Kette befand und sich nicht
vertheidigen konnte Das kluge Thier hatte trotz der langen
Zeit die ihm widerfahrene Unbill nicht vergessen den Bur
schen sogar aus weiter Entfernung erkannt und ihn auf so
fürchterliche Weise dafür gestraft Der Angeklagte wurde
zu einer Geldstrafe verurtheilt

Repertoir des Stadt Theaters
Dienstag den 29 December Bummel Fritze Komisches

Familien Gemälde mit Gesang und Tanz in 3 Acten
und 7 Bildern von Ed Jacobson und H Wilken
Musik von G Michaelis

Personen
Stahlberg Tapezierer Hr KröterSophie seiue Tochter Frl Lehmann
Rohrm nn Tischler Hr RudolfThekla seine Frau Fr v HeßlingFritz beider Sohn Referendar Hr Ogrojzky
Guste eine Verwandte Stahlberg s Frl Schulz
Tante Lämmchen Fr KröterZöllner Hr HagenWilhelm Lehrjunge Frl KronaPüsecke Hr WallradRoland Bie brauer Hr WagnerKö iecke Posamentier Hr Werkenthin
Kreideweiß Hr KleinTischlergesellen Schützen Gäste Kellner
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Bekanntmachung
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht vom I Januar 1675 ab unter Aufhebung des Tarifs vom 20 De

cember 1872 nachstehender Wassergeld Tarif für die Benutzung der öffentlichen Wasserleitung in Kraft tritt

Halle den 2 4 December 1874 Der Magistrat
v Voß

assergeld Tarif
1 Wasser zum Haus und Wirthschaft Bedarf

In das Wasser zum gewöhnlichen Haus uns Wirthschafls Bedarf welches allen
zur Communalbestmrung herangezogenen Häusern bis zu 5 odm pro Tag und Kopf der
Hausbewohner resp bis zu 5 odm pro Mark der Staats Gebäudestmer für Wohnhäuser
unentgeltlich zugeführt wird ist nur inbegriffen

das zum Trinken Kochen Waschen Scheuern und Spülen für die
Hauswirthschaften nicht das Wasser zum Spülen der Keller Niederlagsräume
und Ställe sowie der Gefäße und Flaschen zum Betriebs eines Gewerbes zum Baden
und zum Sprengen beim Fegen der Straßen und Höfe erforderliche Wasser

Nicht invegrlffen vielmehr besonders zu bezahlen ist j
1 das Wasser für Pissoirs und Watercloseks u d zwar ist zn entrichten von

jedem Pissoir in den Häusern und Höfen jährlich 3 Mark und wenn das Pissoir
nicht einen einzelnen Stand sondern eine für zwei und mehrere Personen gleichzeitig
benutzbare Rinne bildet für jeden laufenden Meter derselben 4 Mark für ein Clofet
aber ein nach der Localität festzusetzender Pauschalzins von 3 15 Mark jährlich j

2 das Wasser für Ställe und Remisen und ist zu zahlen
a für jedes Pferd oder Stück Rindvieh d für j den zum Personen Transport

bestimmten Wagen jährlich 3 Ma k Leiter Roll und andere Arbeitswagen
werden nicht veranlagt

Ist der Biehstand ein wesentlicher Theil dsö Gewerbebetriebes wie bei Fuhr
herren Oekonomen Viehhändlern Fleischern Slärk fabrikanten u s w so bleibt
der Wasserwerks Verwaltuug überlassen nach Abtheilung 2 dieses Tarifs einen
Pauschal Wafserzins oder die Bezahlung nach dem Wassermesser eintreten zu
lassen

Pferdeställe in Gasthöfen und Ausspannungen und bei Pferdehändlern werden
regelmäßig m t 60 Pfg pro Jahr für je 1 m Krippenlänge Schweine und
Schafställe mit 18 Pfg für je 1 i m Grundfläche veranlagt

3 daS Wasser für Gärten und Gewächshäuser
a bei Garten bleiben 2V Meter außer Betracht im Uebrigen ist zu zahlen

von 20 bis 50 Meter incl 1 Mark ölt Pfg
50 bis 100 3 Mark Pfg100 bis 200 6 Mark Pfg200 bis 300 8 Mark 75 PfgL00 bis 400 1t Mark 25 Pfg400 bis 500 13 Mark 50 Pfg500 bis 600 15 Mark 75 Pfg

600 bis 700 17 Mark 75 Pfg700 bis 800 19 Mark 75 Pfg
800 bis W0 21 Mark 50 Pfg900 bis 1000 23 Mark 25 Pfg1000 bis 1100 24 Mark 75 Pfg

1100 bis 1200 26 Mark 25 Pfg1200 bis 1300 27 Mark 75 Pfg
1300 bis 1400 29 Mark Psg1400 bis 1500 30 Mark Pfg1500 bis 2000 1 Mark für jede 100 M

über 150tdaher für 2000 35 Mark Pfg2000 bis 3000 Mark 75 Pfg für je 100
Z M über 2000

Für größere Gärten sind bei einem Wasserverbrauche von l /g odm täglich
pro Sommerhalbjahr Wassermesser zulässig und treten dann die unter Nr 2
angegebenen Sätze mit der Maßgabe ein daß pro Sommerhalbjahr mindestens
26 Mark zu entrichten sind

d Für den Wasserbedarf in Gewächshäusern sind jährlich 28 Pfg für jeden m
des vom Gewächshause eingeschlossenen Raumes zu emriHten

2 Wasser zu gewerbliche Zwecken
Jeder Verbrauch von Wasser zu gewerblichen Zwecken ist ausdrücklich und bei Ver

meidung der in Z 14 des Reglements angedrohten Strafen und Nachtheile anzumelden und
regelmäßig besonders zu bezahlen

Die Bezahlung erfolgt entweder nach Pauschalsätzen die von der W sserwerks Ver
waltung unter Recurs an das Curatormm des Wasserwerks festgesetzt werden oder bei einem
Wasserverbrauchs von mindestens 1 /z odm täglich nach Verlangen des Abnehmers oder
der Verwaltung nach Wassermesser

Bei Feststellung der Pauschalsätze wird ein Preis von 15 Psg pro odm Wasser
zum Grunde gelegt und ist als Regel ein Minimalsatz von 3 Mark jährlich zu zahlen
Bei kleinerem Gewerbebetriebe kann ein 15 odm nicht übersteigender Wasser Verbrauch
außer Betracht bleiben

Bei den Fleischern werden und zwar bei denen die nur Rindvieh oder Schafvieh
schlachten 2 /z Cbmtr bei denen die nur Schweins schlachten 5 Cbmtr bei denen die
bald Schweine bald anderes Vieh schlachten 3 Cbmtr bei den Bäckern 3 /z Cbmtr auf
jede Mark der Gewerbesteuer gerechnet und findet bei den Fleischern ein Minimalsatz von
6 Mark statt

Bei Braunkohlen Formereien ist ein Pauschalsatz von 8 Pfg pro M des Form
platzes für das Sommerhalbjahr und ein Minimalsatz von 6 Mark jährlich zu zahlen

Halle den 24 December 1874

Bei Verwendung des Wassers zum Speisen von Dampfkesseln bedarf es der Auf
stellung eims Wassermessers nicht wenn der Consument pro der feuerberührte Fläche
bei ausschließlicher Braunkohlen Feuerung 6 Mark 75 Psg bei Steinkohlen Feuerung
16 Mark 75 Pfg pro Jahr entrichtet

Bei Bezahlung des Wassers nach dem Wassermesser ist mindestens der Betrag von
52 Mark pro Jahr zu zahlen

Die Wasserm sser sind regelmäßig und we n nicht ein Anderes ausdrücklich seitens
der Wasserwerks Verwaltung nachgelassen wird am Ende des seitens der Slabt gelegten
Zuleilungsrohres H 5 des Reglemems einzuschalten resp dahin zu ve l geu

Wird das Wasser aus den H iu leitung n mit Genehmigung der Verwaltung nicht
bloß zum hauswirthschaftlichen Bedarfe sondeni auch zu gewerblichen und sonstigen Zwecken
aus einem und demselben Zuleitungsrohre hinter dem Wussermesser entnommen so wird von
dem durch den Wassermesser angezeigten Wasser Quantum die nach den Bestimmungen in
H 15 des Reglements ermittelte Maximal Wassermenge sür den Haus und Wirthschafts
Bedarf in Abzug gebracht und nur für den Rest Bezahlung nach den folgenden Tarifsätzen
mit der Maßgabe gefordert daß mindestens der festgesetzte Minimal Betrag von 52 Mark
resp 26 Mark Nr 1 3 lätt a zu entrichten ist

Nach Wassermesser ist zu entrichten
s, für jeden Cub kmeter W sser bei einem täglichen Verbrauch

bis zu 10 odm 11 Psg aber nicht unter 52 Mark jährlich
d bei über 10 bis zu 25 odm aber nicht unter 1 Mark 10 Pfg täglich

tritt ein Erlaß um 7 eino bei über 25 bis zu 60 odm aber nicht unter 2 Mark 55 Pfg täglich
tritt ein Erlaß um I5 /g ein

ä bei über 60 bis zu 150 odm ab er nicht unter 5 Mark 60 Pfg täglich
tritt ein Erlaß um 23 ein

o bei über 150 bjs zu 350 odm aber n icht unter 12 Mark 70 Pfg täglich

tritt ein Erlaß um 27 eink bei 350 odm und darüber a ber nicht unter 28 Mark 10 Psg täglich

tritt ein Erlaß von 30 /g ein

3 Wasser sür einzelne Zwecke
1 Sprengen von Straßen und Höfen

Wie aä 1 bemerkt wird das aus den Hausleitungen mittelst Gießkannen entnommene
Wasser zum Sprengen der Höfe und Straßen Behufs Reinigung derselben dem Haus und
Wirthschaftswasser beigerechnet und ist dasür nichts zu vergüten

Dagegen bedarf alles Spreng n der Straßen und Höfe mittelst Schläuche zur
Reinigung oder bei Sommerhitze der besonderen schriftlichen Genehmigung der Wasserwerks
Verwaltung in welcher die dabei einzuhaltenden Modalitäten ange eben werden

In solchem Falle ist zu zahlen für einmal täglich stattfindendes Sprengen von
10 HHm gepflasterter Fläche 40 Psg
10 s jm ungepflasterter Fläch 50 Psg

Einzelnes Abbrausen von Häusern Höfen und Gärten wird nach Abkommen vergütet
2 Wasser zum Bauen wird bei massiven G bäuden mit 2 /g Mille bei reinen

Fachwerksgebäuden mit 1 pro Mille des TarwertheS rergütet wobei indeß bei luxuriöse
ren Bauausführungen nur der Banweith in Betracht zu ziehen ist welchen das Gebäude
bei ordinärer Bauweise ohne besondere reichere Ausstattung haben würde

3 Bei Springbrunnen mit oder ohne Alfluß sind zu entrichten pro Sommer
halbjahr

bts 3 mm Durchmesser der Ausfluß Oeffnung und 2 m Steigehöhe in maximo 25 Mk

mm 45 Mk6mm 100 MkBei größeren Springbrunnen bleibt besondere Vereinbarung vorbehalten Alle
Springbrunnen dürfen nur von Morgens 6 b S Abends 12 Uhr g öffnet sein Der
Wasierwerks Verwaltung bleibt außerdem vorbehalten für die Stunden des stärksten Wasser
VerbrauchS im heißen Sommer die Schließung der Springbrunnen auch innerhalb der
angegebenen Zeit vorzuschreiben ohne daß deshalb eine Herabsetzung des tarifmäßigen Pau
schal Satzes gefordert werden kann

Bei Springbrunnen bis zu 6 mm Durchmesser der Ausflußöffnung sind serverweit
Wassermesser nicht zulässig Wo solche seither nachgelassen wo den finden die unter Nr 2
angegebenen Sätze mit der Maßgabe Anwendung daß mindestens 12 Mark pro Sommer
zu zahlen sind

Bei Zimmer Fontainen bedarf es eines besonderen Abkommens und tritt ein Mini
mal Satz von 12 Mark ebenfalls ein

4 Oeffne und Schließen der städtischen Abflutzhiihne
Für das jedesmalige Schließen des städtischen Abflußhahnes am Ende des Zulei

tungsrohreS auf Antrag des betreffenden Hausbesitzers sind 50 Pfg zu entrichten und eben
soviel für das Wiederöfsnen desselben

5 Wassermesser Miethe
Für die Verleihung und Unterhaltung der Wassermesser sind jährlich zu zahlen

20 15
25 18

k 37,5 27
50 36
75 S4

Der Magistrat
v Voß

Für die Redaction verantwortlich O Bertram Druck der Buchdruckerei des Waismhauseß
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